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RS OGH 1936/5/19 2Ob466/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1936

Norm

GmbHG §39

GmbHG §76 Abs3

Rechtssatz

Durch die Verpfändung eines Geschäftsanteiles einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird an sich noch nicht

die Ausübung des Stimmrechtes auf den Pfandgläubiger übertragen. Doch kann dem Pfandgläubiger die Ausübung

des Stimmrechtes im Pfandvertrag ausdrücklich eingeräumt werden.
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